
Bekanntgabe 
einer öffentlichen Sitzung 

 
 
 Am Mittwoch, 29.01.2014, um 17:30 Uhr  
 findet im Rathaus, Sitzungssaal,  
 eine 66. Sitzung des Stadtrates 

 
 

 mit folgender Tagesordnung statt: 

 

 
 
    Bürgerfrageviertelstunde 

 
  

    Bericht des Oberbürgermeisters 
 

  

    Anfragen aus dem Stadtrat 
 

  

1. Erlass einer Satzung für die Verkürzung der Abstandsflächen für 
die im Süden der Gemarkung Sinbronn geplanten 
Windkraftanlage im Vorhaltegebiet Windkraft WK 55 

  

2. Verordnung der Stadt Dinkelsbühl über die Öffnung von 
Verkaufsstellen im Ausflugs- und Erholungsort Dinkelsbühl für das 
Jahr 2014 

  

3. Neufestsetzung des Erfrischungsgeldes für Wahlhelfer   

4. Bericht Jugendherberge (ohne Vorlage)   

5. Bericht Warneckehaus (ohne Vorlage)   

6. Freiwillige Feuerwehr Dinkelsbühl, Kauf eines LF 20 
(Ersatzbeschaffung) 

  

7. Außenrenovierung Wörnitztor 
- Vergabe der 014 Natursteinarbeiten 

  

8. Dorferneuerung Sinbronn II 
Wahl des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft und 
Vertretung der Stadt Dinkelsbühl 

 

  

    Genehmigung der Niederschrift 
  

 
Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt. 

 
 
Dinkelsbühl, 22.01.2014 
 
 
 
Christoph Hammer  
Oberbürgermeister 



  Seite 1 von 1 

Sitzungsvorlage Stadtrat öffentlich 

am 29.01.2014 
 

Vorlagen-Nr.: VI/001/2014 

Berichterstatter: Herr Holger Göttler 

Betreff: Erlass einer Satzung für die Verkürzung der Abstandsflächen für 
die im Süden der Gemarkung Sinbronn geplanten 
Windkraftanlage im Vorhaltegebiet Windkraft WK 55 

 
Sachverhaltsdarstellung: 
 
Die Verwaltung empfiehlt mittels beiliegender Satzung die Abstandsflächen für die südliche 
Windkraftanlage (die nördliche Windkraftanlage wird nicht mehr beantragt) durch Satzung von 1 
H auf 0,4 H zu verkürzen.  
Es geht bei der Verkürzung nicht darum Entschädigungszahlungen einzusparen, sondern ledig-
lich das Verfahren der Nachbarbeteiligung zu vereinfachen. 
Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat im Übrigen keinen Zweifel daran gelassen, dass im 
Falle von Windenergieanlagen aufgrund der Atypik sogar eine Abweichung von den Abstandsflä-
chen zulässig wäre. Die Atypik besteht zum einen in der Eigenart der Windenergieanlage, die im 
Verhältnis zu ihrer Gesamthöhe ausgesprochen schmal ist und sich sowohl in Bezug auf den 
Turm als auch in Bezug auf die Rotorblätter verjünge. Hinzu kommt, dass sich der Rotor entspre-
chend der Windrichtung dreht und die vom Rotor bestrichene Fläche keine Wirkung wie von Ge-
bäude entfalte. Zudem gibt es kaum Grundstücke, die von Größe und Zuschnitt her die Einhal-
tung der eigentlich gebotenen Abstandsflächen von 1 H für die im Außenbereich privilegierten 
Windkraftanlagen von heute üblichem Standard ermöglichten. 
Nachdem die Satzung nur für das eigene Gemeindegebiet möglich ist, erlässt die Gemeinde Wil-
burgstetten ebenfalls eine entsprechende Satzung für die Grundstücke auf ihrer Gemarkung. 
Anlagen: 1 Satzungsentwurf, 1 Geltungsbereich, Bereich der Verkürzung                      
 
 
 
Vorschlag zum Beschluss: 
 
Der Stadtrat beschließt für den in der Anlage gezeigten Geltungsbereich die Abstandsflächen 
mittels Satzung auf 0,4 H zu verkürzen. 
 
 
 
 
66. Sitzung des Stadtrates Tagesordnungspunkt Nr. 1 
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Sitzungsvorlage Stadtrat öffentlich 

am 29.01.2014 
 

Vorlagen-Nr.: I/001/2014 

Berichterstatter: Frau Bettina Schneider 

Betreff: Verordnung der Stadt Dinkelsbühl über die Öffnung von 
Verkaufsstellen im Ausflugs- und Erholungsort Dinkelsbühl für das 
Jahr 2014 

 
Sachverhaltsdarstellung: 
 
Wie jedes Jahr soll auch für 2014 die beiliegende Verordnung erlassen werden, damit an 40 
Sonn- und Feiertagen im Stadtteil Dinkelsbühl Verkaufsstellen, die bestimmte Waren anbieten, 
offen gehalten werden können. 
 
Die vorgeschlagenen 40 Sonn- und Feiertage wurden wie üblich mit dem örtlichen Industrie- und 
Handelsgremium Dinkelsbühl abgestimmt. Die vier verkaufsoffenen Marktsonntage (9. März, 27. 
April, 12. Oktober und 9. November 2014), welche der Stadtrat bereits mit Beschluss vom 27. 
November 2013 (bis einschließlich 2018) festgelegt hat, müssen auf die 40 Sonn- und Feiertage 
angerechnet werden. 
 
Anlage: 
1 Verordnung 
 
Vorschlag zum Beschluss: 
 
Die beiliegende Verordnung wird erlassen. Sie ist Bestandteil des Beschlusses. 
 
 
 
 
66. Sitzung des Stadtrates Tagesordnungspunkt Nr. 2 
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Sitzungsvorlage Stadtrat öffentlich 

am 29.01.2014 
 

Vorlagen-Nr.: I/003/2014 

Berichterstatter: Herr Thomas Staufinger 

Betreff: Neufestsetzung des Erfrischungsgeldes für Wahlhelfer 
 
Sachverhaltsdarstellung: 
Gemäß den bisherigen Beschlüssen des Stadtrates wird bei Wahlen für die Wahlhelfer eine Ent-
schädigung (sog. „Erfrischungsgeld“) wie folgt bezahlt: 
 
Bei Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen, sowie Volksentscheiden werden derzeit 20 € je 
Wahlhelfer bezahlt. Der Wahlvorstand und sein Stellvertreter in jedem Wahllokal erhalten zusätz-
lich dazu noch einen Pauschalbetrag i.H. des jeweils hälftigen Erfrischungsgeldes (derzeit also 
10 €) – insgesamt somit 30 € - als Ausgleich für die Teilnahme an einem separaten Schulungs-
termin und die Fahrtkosten (zu Schulungstermin und Unterlagen ins Rathaus bringen).  
 
Bei Kommunalwahlen werden derzeit 30 € je Wahlhelfer bezahlt. Der Wahlvorstand und sein 
Stellvertreter in jedem Wahllokal erhalten auch hier zusätzlich noch einen Pauschalbetrag i.H. 
des jeweils hälftigen Erfrischungsgeldes (derzeit also 15 €) – insgesamt somit 45 € - als Aus-
gleich für die Teilnahme an einem separaten Schulungstermin und die Fahrtkosten (zu Schu-
lungstermin und Unterlagen ins Rathaus bringen). Für den Tag nach der Wahl (z.B. Auszählung 
Kreistag) erhalten dann noch tätige Wahlhelfer weitere 20 € Erfrischungsgeld. Städtische Be-
dienstete, die während ihrer Dienstzeit mit Auszählungsarbeiten beschäftigt sind, erhalten für 
diesen Tag kein Erfrischungsgeld  
 
Da diese Regelungen mittlerweile über 10 Jahre alt sind, sollte eine Anpassung der Beträge er-
folgen. 
 
 
Vorschlag zum Beschluss: 
 
Es wird beschlossen, ab sofort bei allen Wahlen und Volksentscheiden generell eine Entschädi-
gung (sog. „Erfrischungsgeld“) wie folgt auszubezahlen: 
 

• Entschädigung i.H.v. 30 € für die am Wahltag tätigen Mitglieder der Wahlvorstände 
• Pauschalbetrag i.H.v. 20 € für den Wahlvorsteher und seinen Stellvertreter als Ausgleich 

für die Teilnahme an einem separaten Schulungstermin und die Fahrtkosten (zu Schu-
lungstermin und Unterlagen ins Rathaus bringen).  

• Für den Tag nach der Wahl erhalten dann noch tätige Mitglieder der Wahlvorstände eine 
Entschädigung i.H.v. 20 €. Städtische Bedienstete, die am Tag nach der Wahl während 
ihrer Dienstzeit mit Auszählungsarbeiten beschäftigt sind, erhalten für diesen Tag kein Er-
frischungsgeld  
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Sitzungsvorlage Stadtrat öffentlich 

am 29.01.2014 
 

Vorlagen-Nr.: VI/004/2014 

Berichterstatter: Herr Holger Göttler 

Betreff: Freiwillige Feuerwehr Dinkelsbühl, Kauf eines LF 20 
(Ersatzbeschaffung) 

 
Sachverhaltsdarstellung: 
 
Zur Grundausstattung einer Freiwilligen Feuerwehr gehört u.a. ein Löschfahrzeug. Bei der Din-
kelsbühler Feuerwehr ist derzeit ein Löschfahrzeug Typ DLF 16/25 im Einsatz. Das Fahrzeug 
wurde 1987 angeschafft und entspricht in vielen Teilen nicht mehr dem heutigen Standard. In der 
langfristigen Planung des Fahrzeugbestandes war eine Ersatzbeschaffung für das Jahr 2015 
angedacht. Da Fahrzeuge, die nach 2015 produziert werden, der Euro-Norm 6 entsprechen müs-
sen, würde dies Mehrkosten in Höhe von ca. 30.000 € bedeuten. Aus diesem Grund soll diese 
Ersatzbeschaffung vorgezogen werden. Inklusive technischer Beladung (unter anderem Pulver-
löscher P250) wird mit Gesamtkosten von 400.000 € – 440.000 € gerechnet. 
Aufteilung der Kosten: 
Fahrgestell     80.000 € 
Aufbau, Funktechnik  240.000 € 
Beladung     95.000 €  
Pulverlöscher     18.000 € 
 
Die Höhe der Staatlichen Festbetragsförderung beträgt bei diesem Fahrzeug 88.000 €. 
 
 
 
Haushaltsrechtliche Vermerke: 
1.  Die Gesamtausgaben der Maßnahme/Vergabe betragen 400.000,00 € 
2.  Haushaltsmittel vorhanden  HH 2014/2015 400.000 € bei HSt.: 1300.9350 
 
 
Vorschlag zum Beschluss: 
 
Der Anschaffung eines neuen LF 20/20 für die Dinkelsbühler Feuerwehr wird zugestimmt; die 
Verwaltung wird beauftragt, die dafür nötigen Verfahren einzuleiten. 
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Sitzungsvorlage Stadtrat öffentlich 

am 29.01.2014 
 

Vorlagen-Nr.: VI/006/2014 

Berichterstatter: Herr Holger Göttler 

Betreff: Außenrenovierung Wörnitztor 
- Vergabe der 014 Natursteinarbeiten 

 
Sachverhaltsdarstellung: 
Für o.a. Maßnahme fand eine beschränkte Ausschreibung statt. Nach rechnerischer und fach-
technischer Prüfung ergab sich folgender Preisspiegel: 
 
Fa. Herbst, 91626 Lehengütingen/Schopfloch 89.029,49 € 
Rang 2 93.492,04 € 
Rang 3 96.393,57 € 
Rang 4 105.032,80 € 
Rang 5 118.441,93 € 
 
 
 
Haushaltsrechtliche Vermerke: 
1.  Die Gesamtausgaben der Maßnahme/Vergabe betragen 220.000 € 
2.  Haushaltsmittel vorhanden: ja 220.000 € bei HSt.: 1.3607.9400 00 
3.  Die über-/außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 0,00 € werden gedeckt durch: 

- Einsparungen bei HSt.:       

 - Mehreinnahmen bei HSt.:       
- Veranschlagung im Nachtragshaushalt 20 

  
 
Vorschlag zum Beschluss: 
Es wird beschlossen, der Firma Herbst, Lehengütingen, den Auftrag in Höhe von 89.029,49 € zu 
erteilen. 
 
 
 
 
 
66. Sitzung des Stadtrates Tagesordnungspunkt Nr. 7 
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Sitzungsvorlage Stadtrat öffentlich 

am 29.01.2014 
 

Vorlagen-Nr.: VI/007/2014 

Berichterstatter: Herr Holger Göttler 

Betreff: Dorferneuerung Sinbronn II 
 
Wahl des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft und Vertretung  
der Stadt Dinkelsbühl 

 
Sachverhaltsdarstellung: 
Das Amt für ländliche Entwicklung hat in Sinbronn eine Dorferneuerung angeordnet. Es wird in 
der nächsten Zeit der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft gebildet. Der Vorstand besteht aus 
dem beamteten Vorsitzenden, dem Vertreter der Stadt und den gewählten Mitgliedern. 
Von Seiten der Stadt Dinkelsbühl soll Herr Göttler und Herr Gröner als sein Stellvertreter fungie-
ren. 
 
 
 
Haushaltsrechtliche Vermerke: 
1.  Die Gesamtausgaben der Maßnahme/Vergabe betragen 0,00 € 
2.  Haushaltsmittel vorhanden: ja/nein 0,00 € bei HSt.:       
3.  Die über-/außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 0,00 € werden gedeckt durch: 

- Einsparungen bei HSt.:       

 - Mehreinnahmen bei HSt.:       
- Veranschlagung im Nachtragshaushalt 20 

  
 
Vorschlag zum Beschluss: 
Als Vertreter der Stadt Dinkelsbühl bei der Dorferneuerung Sinbronn soll Herr Göttler und Herr 
Gröner als sein Stellvertreter tätig sein. 
 
 
 
 
 

Ö  8


	Sitzungsdokumente
	Öffentliche Bekanntmachung

	Vorlagendokumente
	TOP Ö  1 Erlass einer Satzung für die Verkürzung der Abstandsflächen für die im Süden der Gemarkung Sinbronn geplanten Windkraftanlage
	Vorlage  VI/001/2014
	Abstandsflächen-Satzung  VI/001/2014
	Anlage 1  VI/001/2014
	Anlage 2  VI/001/2014

	TOP Ö  2 Verordnung der Stadt Dinkelsbühl über die Öffnung von Verkaufsstellen im Ausflugs- und Erholungsort Dinkelsbühl für das Jahr 2014
	Vorlage  I/001/2014
	Verordnung §10 LadSchlG  I/001/2014

	TOP Ö  3 Neufestsetzung des Erfrischungsgeldes für Wahlhelfer
	Vorlage  I/003/2014

	TOP Ö  6 Freiwillige Feuerwehr Dinkelsbühl, Kauf eines LF 20 (Ersatzbeschaffung)
	Vorlage  VI/004/2014

	TOP Ö  7 Außenrenovierung Wörnitztor; Vergabe der 014 Natursteinarbeiten
	Vorlage  VI/006/2014

	TOP Ö  8 Dorferneuerung Sinbronn II
	Vorlage  VI/007/2014



